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Freispruch in Fulda: Angeklagter mit
Psychose hinterließ Chaos

Ein 30-Jähriger wurde in Fulda aufgrund paranoider
Schizophrenie freigesprochen, nachdem er teure Autos und

Waren gestohlen hatte.

Ein am Freitag gefällter Freispruch am Amtsgericht Fulda wirft
Fragen zur Verantwortung von Personen mit psychischen
Erkrankungen auf. Ein 30-jähriger Mann, der sich infolge seiner
paranoiden Schizophrenie in einer anderen Realität wähnt,
wurde von Anklagepunkten wie Diebstahl und Einbruch
freigesprochen. Dies zeigt, wie komplex das Zusammenspiel
zwischen psychischen Erkrankungen und dem Rechtssystem
sein kann.

Die psychologische Dimension der
Rechtslage

Der 30-jährige Fuldaer hatte in den letzten zwei Jahren mehrfach
delinquente Handlungen begangen, darunter den Diebstahl von
zwei hochwertigen Autos sowie zahlreichen Lebensmitteln und
Hygieneprodukten aus örtlichen Geschäften. Während der
Gerichtsverhandlung stellte sich heraus, dass seine
Wahrnehmung stark von der Realität abweicht; er sah sich
abwechselnd als Kaiser, NATO-General oder Teil der Tegut-
Familie. Das Sprachverhalten des Angeklagten war
unzusammenhängend und wirre Gedanken prägten seine
Äußerungen.

Die Rolle von Psychiatrie und



Rechtsprechung

Ein Gutachten des Facharztes Dr. Bernhard Kießling bestätigte
die Diagnose der paranoiden Schizophrenie. Diese schwere
psychische Erkrankung ist geprägt durch Wahnvorstellungen
und ein verzerrtes Realitätsbild. Der Angeklagte glaubte, er sei
Eigentümer der entwendeten Fahrzeuge und habe in ein
örtliches Unternehmen investiert, was auf eine Form des
Größenwahns hindeutet. Dr. Kießling beschrieb seine Taten als
„krankheitsbedingte Entscheidungen“, was bedeutete, dass der
Angeklagte nicht in der Lage war, die Schwere seiner Taten zu
erkennen.

Gemeinschaftliche Verantwortung und
Sicherheit

Die Entscheidung des Gerichts hat weitreichende Auswirkungen
auf das Sicherheitsgefühl in der Gemeinschaft. In der
Verhandlung äußerte Staatsanwältin Jessica Maier, dass der
Angeklagte aufgrund seiner psychischen Erkrankung nicht
schuldhaft handelte. Das Schöffengericht folgte dieser
Argumentation und entschied, dass der Angeklagte nicht
verurteilt werden könne, da er keine Schuld trage. Diesër
Freispruch sorgt für Besorgnis in der Bevölkerung, da viele sich
fragen, ob solch ein Freispruch Gefahren für die Allgemeinheit
birgt.

Ängste und Fragen in der Bevölkerung

Richter Dr. Szymon Mazur sprach die Bedenken aus, dass eine
Person mit einer solchen Diagnosen keine Garantie dafür gibt,
dass künftig keine Straftaten mehr begangen werden. Er stellte
fest, dass die Gesellschaft einen Preis dafür zahlt, dass
psychisch Erkrankte nicht verurteilt werden, wenn sie
schuldunfähig sind. Diese Angst vor unvorhergesehenen
Handlungen durch psychisch erkrankte Personen bleibt ein
sensibles Thema in der Diskussion um psychische Gesundheit



und öffentliche Sicherheit.

Unterbringung in einer Einrichtung

Trotz des Freispruchs wird der Angeklagte vorerst nicht auf
freien Fuß gesetzt. In einem separaten Verfahren entschied das
Betreuungsgericht, dass er zunächst in ein Krankenhaus
eingewiesen wird. Dies steht im Einklang mit der Sorge um die
öffentliche Sicherheit und dem Bedürfnis, dem Angeklagten
professionelle Hilfe zu bieten, um ihm ein Leben ohne Straftaten
zu ermöglichen.

Die Geschehnisse rund um den Fall unterstreichen die
Notwendigkeit, das Zusammenspiel von rechtlichen und
psychiatrischen Aspekten zu betrachten. Die Gesellschaft steht
vor der Herausforderung, eine Balance zwischen dem Schutz der
Öffentlichkeit und der Unterstützung psychisch erkrankter
Individuen zu finden.
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